
An das 
Prüfungsamt Jura 
Universität Bonn 
Adenauerallee 24 - 42 
53113 Bonn

Anrechnungsverzicht 

  Matrikelnr.   Name   Vorname   Geburtsdatum   Geburtsort

  Telefonnummer   E-Mail-Adresse

Adressänderungen bitte ausschließlich  
(1) in "basis.uni-bonn.de" eingeben oder (2) dem 

Studentensekretariat mitteilen: Poppelsdorfer Allee 49, 
53115 Bonn

Erklärung über den Anrechnungsverzicht 
von bisher erbrachten Prüfungsleistungen

Ich habe bereits an der Uni Bonn oder einer anderen Universität / Hochschule rechtswissenschaftliche 
Teilprüfungen erbracht. 
  
Diese Prüfungsleistungen wurden im Studiengang                                                                           erbracht. 
  
  
  
  
Ich habe eine Prüfung im Studiengang Rechtswissenschaft oder die Erste Juristische Staatsprüfung oder die staatliche 
Pflichtfachprüfung oder eine vergleichbare Studien- oder Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden. 
(Jeder Studienortwechsler muss eine entsprechende Bescheinigung der vorherigen Universität oder des vorherigen Prüfungsamtes (nur 
Inland) beilegen, sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung.) 

I. Erklärung zum bisherigen Studium

Ich entscheide mich gegen die Anrechnung von bisher erbrachten Prüfungsleistungen.

II. Erklärung über den Anrechungsverzicht 

Mir ist bekannt,
- dass ich mit dem Verzicht auch zukünftig keinen Anrechnungsantrag mehr stellen kann, 
- dass diese Entscheidung abschließend und unwiderruflich ist.

Hier bitte eine Studienbescheinigung aufkleben / anheften 
aus der der in Bonn belegte Studiengang hervorgeht, 

oder BASIS-Ausdruck beiheften!

Eingangsvermerk

Eingabebestätigung POSBearbeitungsvermerke Prüfungsamt

UnterschriftOrt, Datum

Ja

Nein

https://www.jura.uni-bonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Pruefungsausschuss/Unbedenklichkeitsbescheinigung_2009_05_20.pdf
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